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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 19. Februar 1981 angemeldete, unter der Nr. 0 038 282 

veröffentlichte europische Patentanmeldung Nr. 81 730 019.7, 

für die die Prioritt einer frUheren Anmeldung vom 

15. April 1980 in Anspruch genornrnen wird, ist von der 

PrUfungsabteilung 086 durch Entscheidung vom 17. Januar 1984 

zurtickgewiesen worden. 

Der Entscheidung lag der Patentanspruch 1 in der von der 

Arirnelderin uneingeschränkt aufrechterhaltenen, am 

19. Mai 1983 eingegangenen "Alternativfassung" zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung fUhrt in der Entscheidung aus, diese 

Fassung des Patentanspruchs 1 sei von der ursprUnglichen 

Of fenbarung nicht gestützt. Sie begrUndet ihre Auffassung 

damit, daB der Anspruch einen auf3ermittigen Anschlul3 der Ver-

bindung für das Koppeiglied der Umschaltvorrichtung umfasse, 

bei der sich die Anschlul3stelle zwischen der Mitte des Ver-

bindungsglieds und dessen Anlenkpunkt an dem HubstöBel des 

äul3eren Hubmagneten befindet. Eine soiche Lage der Anschlul3-

stelle könne der ursprUnglichen Of fenbarung jedoch nicht 

entnommen werden. 

III.Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin am 

17. Februar 1984 unter gleichzeitiger Zahlung der GebUhr 

Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und das Patent zu erteilen. Die schrift-

liche BegrUndung der Beschwerde ist am 15. Mai 1984 einge-

gangen. 

Die Anmelderin ist der Auffassung, bei Betrachtung der 

Zeichnung und BerUcksichtigung der dazugehörigen Erläu-

terungen in der Beschreibung erkenne der Fachmann unmittel-

bar, dal3 es gleichgultig sei, ob die Verbindung in 

.../... 
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Richtung auf den einen oder den anderen Anlenkpunkt des 

Verbindungsglieds an diesern aui3ermittig angeschlossen sei. 

Die "Alternativfassung" des Anspruchs 1 gehe daher nicht 

Uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprUnglichen Fassung 

hinaus. 

IV. Mit Schriftsatz vom 25. Januar 1985, eingegangen am 

28. Januar 1985, hat die Anrnelderin neu gefal3te Patent-

ansprUche 1 und 2 sowie rieue Seiten 1 und 2 der Beschreibung 

eingereicht, denen sich die ursprUñglichen Seiten 2 bis 4 der 

Beschreibung mit der Mal3gabe anschliel3en sollen, daB auf 

Seite 4 der letzte Absatz der Beschreibung gestrichen wird. 

Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Umschaltvorrichtung fUr ein mehrfarbiges Farbband (20) 

eines Druckers, insbesondere eines Matrixdruckers, mit 

einer zwischen zwei Endpositionen heb- und senkbaren, am 

Druckkopf oder an dessen Schlitten schwenkbar gelagerten 

FarbbandfUhrung (2), die mittels zweier durch ein Verbin-

dungsglied (13) gelenkig miteinander verbundener Hub-

stöf3el (8:9) von zwei parallel nebeneinander und parallel 

zur Schwenkebene der FarbbandfUhrung (2) angeordneten 

Hubmagneten (6;7) und eines mit dem Verbindungsglied (13) 

gelenkig verbundenen, urn eine zur Schwenkachse (4) der 

FarbbandfUhrung (2) parallele Achse schwenkbaren Hebeis 

(10) auf unterschiedliche Farbstreifen eingestellt werden 

kann, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB der Hebel (10) als einarrniger Hebel ausgebildet ist, 

der Uber ein Bettigungsg1ied auf einen an der Farbband-

fUhrung (2) befestigten Betätigungshebel (5) einwirkt und 

dessen Schwenkachse (11), vorn Betätigungsgljed aus ge-

sehen, jenseits des hinteren der beiden Hubstö3el (9) 

. . . I . . . 
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liegt, und da8 der einarmige Hebel (10) durch eine von 

seinem Mittelteil ausgehende Verbindung (14) an dem 

Verbindungsglied (13) zwischen dessen beiden Anlenkachsen 

(18;19) aui3ermittig angelenkt i s t.0 

V. Wegen des Wortlauts der ursprUnglichen PatentansprUche und 

der Beschreibung wird auf die Veröffentlichung Nr. 0 038 282 

verwiesen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Regel 

64 EPU, und zwar auch hinsichtlich der Forderung der Regel 

64 b, daf3 in der Beschwerdeschrift der Umfang anzugeben ist, 

in dem die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung begehrt 

wird. Aus dem Antrag, die Entscheidung aufzuheben und das 

nachgesuchte Patent zu erteilen, ergibt sich, daB die Aufhe-

bung der Entscheidung in vollem Umfang und demzufolge die 

Erteilung des Patents mit dem Patentanspruch 1 in jener 

Fassung begehrt wird, die der Entscheidung zugrunde lag (vgl. 

auch Entscheidung T 07/81, AB1. EPA 3/1983, 99). 

Die Beschwerde 1st daher zulässig. 

2. Im kennzeichnenden Tell des geltenden Patentanspruchs 1, in 

dessen Oberbegriff die Umschaltvorrichtung nach der entgegen-

gehaltenen deutschen Offenlegungsschrift 2 515 899 aus-

reichend berUcksichtigt ist, wird u.a. fUr das Merkmal Schutz 

begehrt, daB die von dem Mittelteil des einarmigen Hebels aus-

gehende Verbindung an dem Verbindungsglied zwischen dessen 

beiden Anlenkachsen aul3ermittig angelenkt ist. Die in diesem 

Merkmal aufgefUhrte Auf3ermittigkeit der Anlenkung ist in der 

ursprUnglichen Fassung der Anmeldung zwar nicht ausdrUcklich 

erwähnt, geht aus den in ihr enthaltenen Angaben jedoch 

unmittelbar hervor. 

. . . / . . . 
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Nach der ursprUnglichen Beschreibung solite mit dem Gegenstand 

des Anspruchs 1 die Aufgabe gelöst werden, eine fUr das Urn-

schalten auf die eine oderandere Farbbahn eines zweifarbigen 

Farbbands geeignete Umschaltvorrichtung so weiterzuentwickeln, 

daB sie ein Umschalten auf vier verschiedene Farbbahnen ermög-

licht. Weiche Stellungen die Hubstöl3el der beiden Hubmagnete 

der in der Anmeldung als Lösung dieser Aufgabe offenbarten 

Vorrichtung jeweils einnehmen mUssen, ist im einzelnen auf 

Seite 3, Zeilen 4 bis 19, der Beschreibung anhand der Figur 3 

der Zeichnung erläutert. Aufgrund der Angaben Uber die das 

Umschalten auf die Farbbahn b bzw. c des Farbbands bewirkenden 

Stöl3elstellungen und des in der Figur schematisch darge-

steilten, diesen Stellungen entsprechenden Verlàufs des Ver-

bindungsglieds erkennt der Fachmann auf den ersten Buck, daB 

Voraussetzung fUr das Umschalten auf diese beiden Farbbahnen 

ist, dai3 der Hebel aui3ermittig an dem Verbindungsglied ange-

lenkt ist, die ursprUngliche Fassung des Anspruchs 1 insoweit 

also präzisiert werden mul3, weil in ihr die Aul3ermittigkeit 

nicht erwhnt ist. Von der Erkenntnis, dal3 der Anschlui3 aul3er-

mittig sein mul3, also sowohl im Bereich der einen als auch im 

Bereich der anderen Hälfte des Verbindungsglieds verwirklicht 

werden kann, wird der Fachmann auch nicht dadurch abgelenkt, 

dal3 in Figur 3 nur die den beiden "Hubstöl3elpositionen" b' und 

c' entsprechenden Lagen des Anschlusses im Bereich der dern 

Hubstöl3el 6 zugeordneten Hälfte des Verbindungsglieds hervor-

gehoben sind. Diese Erkenntnis ergibt sich unmittelbar aus der 

Betrachtung der Figur, gemäl3 der jede der beiden "Hubstöl3el-

positionen" sowohi durch Einfahren des einen als auch durch 

Einfahren des anderen Hubstöl3els eingestellt werden kann. 

Der gelteride Anspruch ist somit auch hinsichtlich der zur 

Präzisierung in ihn aufgenornmenen Angabe "aui3ermittig" durch 

die Beschreibung gestUtzt und die Anmeldung deshalb nicht 

unzulässig gendert worden (Artikel 123 (2) EPU). 

. . / . . . 
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Der Patentanspruch 1 genUgt daher insoweit den formalen 

Vorschriften des Ubereinkommens. 

Wenn die PrUfungsabteilung die Frage, ob die in Rede stehende 

Präzisierung im Hinblick auf die in der angefochtenen Ent-

scheidung angefUhrten Stellen ira Tell C der "Richtlinien fUr 

die PrUfung" glaubte verneinen zu mUssen, so ist dies 

ersichtlich darauf zurUckzufUhren, daB sie zu sehr das in 

Figur 1 der Zeichnung dargesteilte AusfUhrungsbeispiel im Auge 

hatte und dadurch den Aussagegehalt der Figur 3, in der die 

von beiden HubstöI3eln anfahrbaren Positionen dargestelit sind, 

unter dem Blickwinkel dieses Beispiels gewertet hat. Im 

Ubrigen trif ft es nicht zu, dai3 nach Nr. 7.2 des Kapitels IV 

von Teil C der "Richtlinien" ailgemein bekannte technische 

Aquivalente nur dann von der Lehre eines Dokuments 

eingeschlossen sind, wenn sie in diesem "expressis verbis" 

of fenbart sind. Dort ist nur von Of fenbarung die Rede. 

3. Wie sich aus den AusfUhrungen im vorangehenden Abschnitt er-

gibt, unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von 

der durch die deutsche Offenlegungsschrift 2 515 899 bekannt-

gewordenen Umschaltvorrichtung schon durch die aul3ermittige 

Anlenkung des schwenkbaren Hebels an dem Verbindungsglied. Die 

Vorrichtung nach Anspruch 1 1st daher gegenUber dieser 

einzigen Entgegenhaltung neu. 

4. Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit ist folgendes auszu-

fUhren: 

Die Umschaltvorrichtung nach der deutschen Offenlegungs-

schrift 2 515 899 1st, wie schon erwhnt, nur dazu geeignet, 

zweifarbige Farbbänder von der einen in die andere 

Schreibstellung (Farbbahn) umzuschalten. Mit ihr wird mithin 

eine andere Aufgabe gelöst als mit der Umschaltvorrichtung 

nach Anspruch 1. 

. . . / . . 
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Die als Lösung dieser anderen Aufgabe in der Entgegenhaltung 

vorgeschlagene bauliche Ausbildung der Umschaltvorrichtung 

wies dem Fachinann keinen Weg, auf dem er ohne weiteres zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen konnte. Bei der bekannten 

Vorrichtung arbeitet der von den Hubstöl3eln betätigte schwenk-

bare Hebel mit einer Feder zusarnmen, die ein Drehmoment auf 

die schwenkbar gelagerte Farbbandkassette ausUbt, durch das 

die Kassette bei nicht erregten Hubstö3eln in der Ruhestellung 

gehalten wird. Von dem Hebel wird die Kassette gegen die 

Wir]cung der Feder in die beiden Schreibstellungen gebracht. Er 

muI3 aus diesem Grund zweiarmig ausgebildet sein, und die 

Hebelschwenkachse muB zwischen der Anlenkstelle des Hebels an 

dem Verbindungsglied und der Farbbandkassette angeordnet sein. 

Aui3erdern sind bei der bekannten Vorrichtung zum Verhindern 

eines Uberschwingens mit nachfolgendem Schwingen der Kassette 

Anschläge erforderlich. 

GegenUber diesem Stand der Technik beruht die Umschaltvor-

richtung nach Anspruch 1 deshaib auf einer erfinderischen 

Tätigkeit im Sinn des Artikels 56 EPU. 

5. Der Patentanspruch 1 ist daher gewährbar. 

6. Der auf ihn rUckbezogene Patentanspruch 2 ist auf eine 

besondere AusfUhrungsart des Gegenstand des Anspruchs 1 

gerichtet. Er kann deshaib ebenfalls gewährt werden. 

7. Die geltende Beschreibung entspricht den Forderungen der Regel 

27 (1) d EPU. Da in ihr auch die Umschaltvorrichtung nach der 

Entgegenhaltung ausreichend gewUrdigt 1st, bestehen gegen 

diese Fassung bei Beibehaltung der offensichtlich versehent-

lich weggelassenen Zeilen 21 bis 26 auf Seite 1 der ursprUng-

lichen Beschreibung keine Bedenken. 

. . . / . . S 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurUckverwiesen, auf die Annieldung ein europäisches Patent mit 

folgenden Unterlagen zu erteilen: 

PatentansprUche 1 und 2, eingegangen am 28. Januar 1985, 

Beschreibung, Seiten 1 und 2, eingegangen am 28. Januar 1985, 

ursprUngliche Beschreibung, Seite 1, Zeile 21, bis Seite 4 

unter Umnuznerierung dieser Seiten in 3 bis 6 und mit der 

Ma3gabe, daB der letzte Absatz auf Seite 4 (jetzt Seite 6) 

antragsgemäB gestrichen wird, 

ursprilngliche Zeichnung. 

Der Geschäftsstellenbeamte 
	 Der Vorsitzende 

B A Norman 	 N Hut tner 


